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Schwerpunkt

(Simuliertes) Online-Glücksspiel in Games
Perspektiven des Kinder-und Jugendmedienschutzes

RechtlicheÜberlegungen zum
(simulierten)Online-Glücksspiel

RobinAnstötz, Julian Krüper

Mit dem am 01.07.2021 in Kraft getretenen Staatsver-
trag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (GlüStV 2021) wurde das Online-Glücks-
spiel durch die Bundesländer liberalisiert. Zu den seit-
her erlaubten Formen des Online-Glücksspiels zählen
das virtuelle Automatenspiel, Online-Poker, Online-Ca-
sinospiele und das Onlineangebot von Sport- und Pfer-
dewetten und Lotterien. Online-Games mit lediglich
glücksspielähnlichen Elementen undMechanismen,
die kein Glücksspiel im Sinne des GlüStV 2021 darstel-
len, sind nicht an die spieler- und jugendschützenden
Vorgaben des GlüStV 2021 gebunden. Dieser Umstand
wird angesichts der zunehmenden Konvergenz von Ga-
ming und Gambling1 und der Gefahren des simulierten
Glücksspiels insbesondere für Kinder und Jugendliche2

kritisiert.3

Unterscheidung zwischen dem ‚echten‘
und dem simulierten Glücksspiel

Der Anwendungsbereich des GlüStV 2021 wird durch
den Begriff des ‚echten‘ Glücksspiels bestimmt.4 Ein sol-
ches liegt nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 S. 1
GlüStV 2021 nur vor, wenn im Rahmen eines Spiels für
den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt

wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder
überwiegend vom Zufall abhängt. Andere Spiele, die
mindestens eines dieser Definitionsmerkmale nicht er-
füllen, sind kein Glücksspiel im rechtlichen Sinne und
damit weder nach § 4 Abs. 1 S. 1 GlüStV 2021 erlaubnis-
pflichtig noch nach § 284 Strafgesetzbuch (StGB)
strafbewehrt.

Anders als es für das Glücksspiel der Fall ist, fehlt es
im Hinblick auf das simulierte Glücksspiel an einer Le-
galdefinition. Stattdessen wird der Begriff als „eher vage
Umschreibung einer dispersen games-spezifischen
Phänomenologie“5 verwendet. Aus juristischer Perspek-
tive erscheint es – auch unter Einbeziehung der Erläu-
terungen zum Staatsvertrag6 – überzeugend, eine Be-
griffsbestimmung negativ über das Fehlen der formalen
Glücksspielmerkmale des § 3 Abs. 1 GlüStVvorzuneh-
men.7Während der Spielausgang hierbei zwar weiter-
hin vom Zufall abhängen muss, weil andernfalls der
auch für das simulierte Glücksspiel konstitutive Ein-
fluss des Spielglücks statt des Geschicks fehlt, mangelt
es dem simulierten Glücksspiel hingegen an mindes-
tens einer der beiden weiteren Voraussetzungen des § 3
Abs. 1 S. 1 GlüStV. Beim simulierten Glücksspiel fehlt es
danach entweder am entgeltlichen Einsatz der Spieler-
innen und Spieler und/oder an einer Gewinnchance; es
simuliert diese Merkmale stattdessen.8
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Einordnung von Lootboxen

Zur Veranschaulichung soll im Folgenden erörtert wer-
den, ob sogenannte Lootboxen unter die Glücksspiel-
definition des § 3 Abs. 1 S. 1 GlüStV 2021 subsumiert
werden können und es sich bei ihnen deshalb um
‚echtes‘ oder lediglich simuliertes Glücksspiel handelt.
Probleme bereiten dabei typischerweise die Vorausset-
zungen der Entgeltlichkeit und des Erwerbs einer Ge-
winnchance.

Bei Lootboxen handelt es sich um virtuelle Beute-
kisten, welche die Spielerin oder der Spieler eines
Videospiels entweder ohne oder gegen eine Leistung
bestehend aus Spiel- oder Echtgeld erhält. In dieser
Kiste befinden sich beispielsweise Spielgeld, Skins,
Items oder ähnliche Objekte des jeweiligen Videospiels.
Was die Spielerin oder der Spieler erhält, wissen sie vor
dem Öffnen einer Lootbox in der Regel nicht.9

1. Entgeltlichkeit

Der Begriff des Entgelts ist im GlüStV 2021 nicht näher
konkretisiert. Mit einem weiten Verständnis ist davon
auszugehen, dass unter den Begriff grundsätzlich jede
Gegenleistung fällt, soweit sie einen wirtschaftlichen
Wert aufweist und unmittelbar für den Erwerb einer
Gewinnchance erbracht wird.10Werden Lootboxen un-
mittelbar gegen Echtgeld erworben (bspw.mithilfe des
Einsatzes eines Zahlungsmittels wie der Kreditkarte
oder PayPal), kann das Merkmal des Entgelts ohneWei-
teres bejaht werden.

Beim Einsatz von Spielwährung gestaltet sich die
Rechtslage dagegen komplizierter.11Hierbei kann es
sich um eineWährung handeln, die käuflich erworben
und/oder erspielt werden kann.Welches Modell vor-
liegt, ist für die Qualifikation als Entgelt allerdings nicht
entscheidend, weil selbst beim Kauf der Spielwährung
durch Echtgeld lediglich die Spielwährung zum Erwerb
einer Lootbox eingesetzt wird und somit kein unmittel-
barer Zusammenhang zwischen der Leistung des Echt-
gelds und dem Erwerb einer etwaigen Gewinnchance
besteht. Stattdessen ist ausschlaggebend, ob der Spiel-
währung als Einsatzmittel ein wirtschaftlicherWert zu-
kommt. Davon kann ausgegangen werden, sofern die
virtuelle Spielwährung einer Spielerin oder eines Spie-
lers auf entsprechenden Online-Plattformen verkauft
werden kann. Regelmäßig wird dies jedoch aus tatsäch-
lichen Gründen unmöglich sein. ZumTeil ist es aber
möglich, den kompletten Account zu verkaufen.Wenn
sich die Spielwährung in einem solchen Fall positiv auf
den Account-Wert auswirkt, liegt es nahe, auch in der
Spielwährung einen wirtschaftlichenWert zu erkennen,
sodass mit ihrer Leistung ein Entgelt gegeben ist.
Weiterhin fordern der Bundesgerichtshof (BGH) und

das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), dass ein nicht
ganz unerheblicher Vermögenswert als Einsatz geleistet
wird.12Abgesehen von der im Detail umstrittenen Fra-
ge, wo die Grenze der Erheblichkeit zu ziehen ist, stuft
der BGH einen Einsatz von 10,00 EUR pro Stunde als
erheblich ein.13 Damit entscheidet über die Erheblich-
keit des Einsatzes nicht nur derWert des einzelnen Ein-
satzes, sondern auch die Frequenz der Einsatzmöglich-
keiten, wenn der Anbieter das Spielkonzept gerade auf
eine Mehrfachteilnahme der Spielerinnen und Spieler
anlegt.14Mit einem durchschnittlichen Preis von 2,00
EUR15 liegt der Erwerb beispielsweise einer Lootbox
zwar unter der Grenze von 10,00 EUR, jedoch ist das
Verkaufskonzept der meisten Games mit Lootboxen
überwiegend auf die Veräußerung mehrerer Lootboxen
gleichzeitig angelegt. Mit dieser Einsatzfrequenz kann
die Erheblichkeit des Einsatzes im Hinblick auf Loot-
boxen angenommen werden.

2. Erwerb einer Gewinnchance

Es ist allerdings fraglich, ob die bei Lootboxen beste-
hende Möglichkeit des Gewinns eines virtuellen Gegen-
stands als Erwerb einer Gewinnchance im Sinne des
§ 3 Abs. 1 GlüStV gilt.

Dies ist – ähnlich wie beim Einsatz – der Fall, wenn
dem virtuellen Gegenstand ein Geldwert zukommt.
Davon kann ausgegangen werden, sofern die Spieler-
innen und Spieler die Möglichkeit haben, die virtuellen
Gewinngegenstände oder den Account mit diesen zu
veräußern. Zwar unterhalten die Spieleanbieter in den
meisten Fällen keine offizielle Plattform zumVerkauf;
es existieren jedoch zahlreiche von Drittanbietern be-
triebene Plattformen, über welche virtuelle Gegenstän-
de oder ganze Spielaccounts für zumTeil hohe Beträge
verkauft werden können. Nach zutreffender Auffassung
in der juristischen Literatur sind etwaige Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) der Spieleanbieter, welche
den Verkauf verbieten, unbeachtlich, da es allein auf
den tatsächlichen wirtschaftlichenWert ankommt.16

Von einer zufallsabhängigen Gewinnchance kann
indessen nur ausgegangen werden, wenn auch ein zu-
fallsabhängiges Verlustrisiko besteht. Denn würde die
Spielerin oder der Spieler mit Sicherheit immer einen
dem Einsatz mindestens entsprechendenWert erhal-
ten, hinge der Gewinn nicht vom Zufall ab. Bei einem
solchen Spiel handelt es sich nicht um ein Glücksspiel.
Für das Beispiel der Lootbox gilt typischerweise, dass
die Spielerin oder der Spieler in der Regel nicht den ge-
samten Einsatz verliert, sondern immer eine, wenn
auch nur geringwertige, Gegenleistung in Form eines
oder mehrerer virtueller Gegenstände erlangt (bei-
spielsweise erhält eine Spielerin oder ein Spieler beim
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Kauf sogenannter Spieler-Packs imVideospiel FIFA
Ultimate Team immer irgendeinen Fußballspieler). Aus-
schlaggebend ist jedoch nicht das „Ob“, sondern der
Wert einer Gegenleistung. Mit diesemArgument wer-
den etwa ‚Panini-Sticker‘ oder ‚Überraschungseier‘
nicht als Glücksspiel qualifiziert, weil das Erlangte dem
Wert des Entgelts entspreche.17 DerWert eines potenzi-
ellen Gewinns einer Lootbox ist hingegen in den meis-
ten Fällen sehr gering und entspricht daher nur teilwei-
se dem des Entgelts.Würde allein dieser Gewinn den
Einsatz in Frage stellen, könnte die Charakterisierung
als Glücksspiel von Anbietern einfach umgangen wer-
den. Daher kann ein Gewinn nur geringenWerts der
Subsumtion unter den Glücksspielbegriff nicht entge-
genstehen.18

Rechtsrahmen des simulierten Glücksspiels

Weil das simulierte (Online-)Glücksspiel ausweislich
der Erläuterungen zum GlüStV 2021 nicht in den An-
wendungsbereich des Staatsvertrages fällt,19 sind dessen
Anbieter auch nicht an die eingangs genannten rechtli-
chen Vorgaben gebunden. Die für das simulierte (On-
line-)Glücksspiel verbindlichen Rechtsnormen sind
nicht in einem Regelungswerk wie dem GlüStV 2021
gebündelt, sondern folgen aus zahlreichen allgemeinen
Rechtsnormen. Im Zentrum stehen hierbei Vorschrif-
ten des Jugendschutzes.

Das Jugendschutzrecht ist in Deutschland zweige-
teilt. Das bundesrechtliche Jugendschutzgesetz (JuSchG)
findet nach § 1 Abs. 2 S. 1 JuSchGAnwendung auf Trä-
germedien und Telemedien. Nach § 1 Abs. 2 JuSchG
handelt es sich bei Trägermedien umMedien mit Tex-
ten, Bildern oder Tönen auf gegenständlichen Trägern,
die zurWeitergabe geeignet, zur unmittelbarenWahr-
nehmung bestimmt oder in einemVorführ- oder Spiel-
gerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen Verbreiten,
Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von Trä-
germedien steht das elektronische Verbreiten, Überlas-
sen, Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es
sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rund-
funkstaatsvertrages handelt. Telemedien sind nach § 1
Abs. 3 JuSchGMedien, die nach demTelemediengesetz
übermittelt oder zugänglich gemacht werden, wobei als
Übermitteln oder Zugänglichmachen das Bereithalten
eigener oder fremder Inhalte gilt. Der landesrechtliche
Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und
den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (JMStV)
gilt hingegen für Rundfunk und Telemedien, § 2 Abs. 1
S. 1 JMStV.

1. Jugendschutzgesetz

Das JuSchG differenziert zwischen entwicklungsbeein-
trächtigenden Medien20 nach § 10b JuSchG und jugend-
gefährdenden Medien nach § 15 JuSchG. Für entwick-
lungsbeeinträchtigende Filme und Spielprogramme
normiert § 14 JuSchG eine Kennzeichnungspflicht. Ju-
gendgefährdende Medien werden in eine Liste nach
§ 18 JuSchG aufgenommen und unterliegen nach § 15
Abs. 1 JuSchG bestimmten Beschränkungen in ihrer
Weitergabe. Durch den mit der Novellierung des
JuSchG imMai 2021 neu eingefügten § 14a JuSchG wer-
den nun auch Online-Inhalte, auch Apps, von der
Kennzeichnungspflicht erfasst.

Simuliertes Glücksspiel und Lootboxen fallen vor-
wiegend unter den neuen § 10b JuSchG. Damit wurde
eine Lücke geschlossen, die im Jahr 2020 noch dazu
führte, dass Lootboxen nach Auffassung der ehemali-
gen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
(BPjM) (seit 01.05.2021 Bundeszentrale für Kinder- und
Jugendmedienschutz [BzKJ]) nicht in die Bewertung ei-
nes Mediums einfließen konnten. Die BPjM hatte zu so-
genannten Kostenfallen im Rahmen eines Indizie-
rungsverfahrens für das Spiel Coin Master21 2020 noch
ausgeführt: „Dabei handelt es sich um Interaktions-
oder weitere Risiken, die außerhalb des eigentlichen
Medieninhalts angelegt sind. Die Prüfung, ob hiervon
eine jugendgefährdendeWirkung ausgeht, kann daher
aufgrund geltenden Rechts nicht erfolgen.“22

Es wurde demnach zwischen dem eigentlichen Me-
dieninhalt und medienveranlassten Interaktionen dif-
ferenziert. Der Kauf der Lootbox ist als Interaktion zu
betrachten, die nach alter Rechtslage nicht durch die
BPjM im Rahmen des Indizierungsverfahrens bewertet
werden konnte. Durch § 10b Abs. 2 JuSchG können nun
auch solche außerhalb der medieninhaltlichenWir-
kung liegende Umstände der jeweiligen Nutzung des
infrage stehenden Mediums als Kriterien bei der Beur-
teilung der Entwicklungsbeeinträchtigung berücksich-
tigt werden.Ausdrücklich nennen die Gesetzesbegrün-
dung bzw. das Gesetz die Eröffnung „uneingeschränk-
te[r] Kaufmöglichkeiten digitaler Güter“ 23 als Bewer-
tungskriterium undmöchten dadurch namentlich u. a.
„simuliertes Glücksspiel“24 und „glücksspielähnliche
Elemente wie ‚Lootboxen‘“25 erfassen. Die angemessene
Berücksichtigung der Risiken durch glücksspielähnli-
che Mechanismen und durch Kauffunktionen im Rah-
men der Beurteilung ermöglicht § 10b Abs. 3 S. 1 JuSchG
unter Einbeziehung etwaiger Vorsorgemaßnahmen im
Sinne des § 24a Abs. 1 und 2 JuSchG, wenn die Risiken
nach konkreter Gefahrenprognose als für die persönli-
che Integrität von Kindern und Jugendlichen erheblich
einzustufen sind, die im Rahmen der Nutzung des Me-
diums auftreten können.
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Auch nach dem neuen JuSchG soll die bloße Exis-
tenz von Lootboxen in einem Spiel aber nur subsidiär
zu einer Anhebung der Altersbeschränkung führen.
Eine solche solle nur vorgenommen werden, wennVor-
sorgemaßnahmen wie eine standardmäßige Deaktivie-
rung oder niedrigschwellige Deskriptoren (d. h. Schlag-
wörter) nach § 24a JuSchG das Risiko nicht ausreichend
verringern.26Mit Inkrafttreten der neuen Leitlinien der
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zum
01.01.2023 hat die USK textbasierte Deskriptoren einge-
führt. Diese erweitern die bereits bewährten Alters-
kennzeichen umHinweise zum Inhalt, zur Nutzung
und zu Online-Risiken in Games. Auf dieseWeise wer-
den nunmögliche Zusatzfunktionen wie beispielsweise
Lootboxen („In-Game-Käufe + zufällige Objekte“) trans-
parent gemacht.27

Daneben nennt § 18 JuSchGVoraussetzungen, bei
deren Vorliegen ein Medium in die Liste jugendgefähr-
dender Medien aufzunehmen ist. Die gesetzlich ge-
nannten Beispiele in § 18 Abs. 1 S. 2 JuSchG sind für
Lootboxen nicht einschlägig, sodass hier auf die Gene-
ralklausel nach § 18 Abs. 1 S. 1 JuSchG zurückzugreifen
ist. Danach ist auf die Eignung eines Mediums abzustel-
len, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen
oder ihre Erziehung zu gefährden. Die Generalklausel
kann simuliertes Glücksspiel und je nach Einordnung
ggf. auch Lootboxen erfassen. Im Rahmen des Verfah-
rens zur Indizierung von Coin-Master führte die BPjM
aus, bis dahin das simulierte Glücksspiel noch nicht in
ihrer Spruchpraxis berücksichtigt zu haben, dies nun
aber ändern zu wollen.28 Coin-Master erfülle diese Vor-
aussetzungen aufgrund distanzschaffender Merkmale
aber noch nicht.29

2. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Die §§ 4 bis 6 JMStV normieren Verbote und Pflichten
in Bezug auf bestimmte Angebote. Eine Einordnung
von Spielen, die Lootboxen enthalten, als unzulässiges
Angebot im Sinne des § 4 JMStV kommt jedoch nur un-
ter der Prämisse in Betracht, dass dasselbe Angebot zu-
vor in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18
Abs. 1 JuSchG aufgenommen wurde, § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
JMStV.

Der Begriff der Entwicklungsbeeinträchtigung im
Sinne des § 5 JMStV entspricht dem des § 10b Abs. 1
JuSchG, allerdings ist derzeit fraglich, ob im JMStV auch
nicht inhaltliche Risiken wie in § 10b JuSchG zu be-
rücksichtigen sind.30 Ein Kriterium für die Bewertung
durch die zuständige Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) ist die Förderung exzessiver Nutzung.31

Darunter fällt auch die Frage, ob glücksspielähnliche
Elemente eine exzessive Nutzung fördern.Während die

Einordnung des reinen Handels mit virtuellen Gütern
als unzulässiges oder entwicklungsbeeinträchtigendes
Angebot in der Literatur abgelehnt wird,32 liegt es in
Anbetracht der unterhaltsamen Gestaltung des simu-
lierten Glücksspiels und seinen daraus resultierenden
Gefahren gerade für Kinder und Jugendliche nahe, hin-
sichtlich dieses Phänomens eine solche Einordung vor-
zunehmen.

§ 6 JMStV schränkt dieWerbung aus Gesichtspunk-
ten des Jugendschutzes ein. Nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV
darf dieWerbung keine direkten Aufrufe zum Kaufen
oder Mieten vonWaren oder Dienstleistungen an Kin-
der oder Jugendliche enthalten, die deren Unerfahren-
heit und Leichtgläubigkeit ausnutzen. Je nach Auffor-
derungscharakter können auch Lootboxen den Ver-
botstatbestand verwirklichen.33Nach B.6.4 der KJM-
Kriterien für die Aufsicht sind auch das Ausnutzen der
Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit und nach B.6.5
interessenschädigendeWerbung als Kriterien der Be-
wertung heranzuziehen. Diese, lediglich die Bewerbung
einer Lootbox betreffenden Vorgaben, haben für das
Lootbox-Angebot selbst aber keinen Aussagegehalt.

3. Fazit zu Lootboxen im Jugendschutzrecht

Lootboxen werden auch durch das neue Jugendschutz-
recht nicht verboten. Die Verwendung derselben führt
unter Beachtung bestimmter Kennzeichnungsvoraus-
setzungen (insbesondere die Verwendung von Deskrip-
toren) noch nicht einmal zu einer höheren Einstufung
der Alterskennzeichnung. Dies kann nun aber alsWille
des Gesetzgebers betrachtet werden, der die Anpassun-
gen gerade mit Blick auf Lootboxen vorgenommen hat.
Die Anpassungen führen aber immerhin zu einer stär-
keren Sensibilisierung gegenüber simuliertem Glücks-
spiel und insbesondere Lootboxen. Somit ist die Be-
rücksichtigung von simuliertem Glücksspiel nicht nur
im Rahmen der Einordnung als entwicklungsbeein-
trächtigendes Medium, sondern auch als jugendgefähr-
dendes Mediummöglich, wenngleich die Schwelle
recht hoch liegt.
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